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Erwägungen
E. 1
1.1Â Â Â Â Â Â Â Â  InvaliditÃ¤t ist die voraussichtlich bleibende oder lÃ¤ngere Zeit dauernde ganze oder teilweise ErwerbsunfÃ¤higkeit (Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes Ã¼ber den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000; ATSG). Die InvaliditÃ¤t kann Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein (Art. 4 Abs. 1 des Bundesgesetzes Ã¼ber die Invalidenversicherung [IVG]). ErwerbsunfÃ¤higkeit ist der durch BeeintrÃ¤chtigung der kÃ¶rperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit verursachte und nach zumutbarer Behandlung und Eingliederung verbleibende ganze oder teilweise Verlust der ErwerbsmÃ¶glichkeiten auf dem in Betracht kommenden ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 7 Abs. 1 ATSG). FÃ¼r die Beurteilung des Vorliegens einer ErwerbsunfÃ¤higkeit sind ausschliesslich die Folgen der gesundheitlichen BeeintrÃ¤chtigung zu berÃ¼cksichtigen. Eine ErwerbsunfÃ¤higkeit liegt zudem nur vor, wenn sie aus objektiver Sicht nicht Ã¼berwindbar ist (Art. 7 Abs. 2 ATSG in der seit 1. Januar 2008 geltenden Fassung).
1.2Â Â Â Â Â Â Â Â  Anspruch auf eine Rente haben gemÃ¤ss Art. 28 Abs. 1 IVG Versicherte, die:
a. ihre ErwerbsfÃ¤higkeit oder die FÃ¤higkeit, sich im Aufgabenbereich zu betÃ¤tigen, nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten oder verbessern kÃ¶nnen;
b. wÃ¤hrend eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 Prozent arbeitsunfÃ¤hig (Art. 6 ATSG) gewesen sind; und
c. nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid (Art. 8 ATSG) sind.
Â Â Â Â Â Â Â Â  Die seit dem 1. Januar 2004 massgeblichen Rentenabstufungen geben bei einem InvaliditÃ¤tsgrad von mindestens 40 Prozent Anspruch auf eine Viertelsrente, bei einem InvaliditÃ¤tsgrad von mindestens 50 Prozent Anspruch auf eine halbe Rente, bei einem InvaliditÃ¤tsgrad von mindestens 60 Prozent Anspruch auf eine Dreiviertelsrente und bei einem InvaliditÃ¤tsgrad von mindestens 70 Prozent Anspruch auf eine ganze Rente (Art. 28 Abs. 2 IVG; bis 31. Dezember 2007: Art. 28 Abs. 1 IVG).
1.3Â Â Â Â  Um den InvaliditÃ¤tsgrad bemessen zu kÃ¶nnen, ist die Verwaltung (und im Beschwerdefall das Gericht) auf Unterlagen angewiesen, die Ã¤rztliche und gegebenenfalls auch andere Fachleute zur VerfÃ¼gung zu stellen haben. Aufgabe des Arztes oder der Ã�rztin ist es, den Gesundheitszustand zu beurteilen und dazu Stellung zu nehmen, in welchem Umfang und bezÃ¼glich welcher TÃ¤tigkeiten die versicherte Person arbeitsunfÃ¤hig ist (BGE 125 V 261 Erw. 4). Im Weiteren sind die Ã¤rztlichen AuskÃ¼nfte eine wichtige Grundlage fÃ¼r die Beurteilung der Frage, welche Arbeitsleistungen der versicherten Person noch zugemutet werden kÃ¶nnen (BGE 125 V 261 Erw. 4 mit Hinweisen; AHI 2002 S. 70 Erw. 4b/cc).
Â Â Â Â Â Â Â Â  Das Sozialversicherungsgericht hat den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen und alle Beweismittel objektiv zu prÃ¼fen, unabhÃ¤ngig davon, von wem sie stammen, und danach zu entscheiden, ob sie eine zuverlÃ¤ssige Beurteilung des strittigen Leistungsanspruches gestatten. Insbesondere darf es beim Vorliegen einander widersprechender medizinischer Berichte den Prozess nicht erledigen, ohne das gesamte Beweismaterial zu wÃ¼rdigen und die GrÃ¼nde anzugeben, warum es auf die eine und nicht auf die andere medizinische These abstellt (ZAK 1986 S. 188 Erw. 2a). Hinsichtlich des Beweiswertes eines Ã¤rztlichen Gutachtens ist im Lichte dieser GrundsÃ¤tze entscheidend, ob es fÃ¼r die Beantwortung der gestellten Fragen umfassend ist, auf den erforderlichen allseitigen Untersuchungen beruht, die geklagten Beschwerden berÃ¼cksichtigt und sich mit diesen sowie dem Verhalten der untersuchten Person auseinander setzt - was vor allem bei psychischen Fehlentwicklungen nÃ¶tig ist -, in Kenntnis der und gegebenenfalls in Auseinandersetzung mit den Vorakten abgegeben worden ist, ob es in der Darlegung der medizinischen ZustÃ¤nde und ZusammenhÃ¤nge einleuchtet, ob die Schlussfolgerungen der medizinischen Experten in einer Weise begrÃ¼ndet sind, dass die rechtsanwendende Person sie prÃ¼fend nachvollziehen kann, ob der Experte oder die Expertin nicht auszurÃ¤umende Unsicherheiten und Unklarheiten, welche die Beantwortung der Fragen erschweren oder verunmÃ¶glichen, gegebenenfalls deutlich macht (BGE 134 V 231 Erw. 5.1; 125 V 352 Erw. 3a, 122 V 160 Erw. 1c; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, S. 30 f.; derselbe in H. Fredenhagen, Das Ã¤rztliche Gutachten, 3. Aufl. 1994, S. 24 f.).
1.4Â Â Â Â  Ã�ndert sich der InvaliditÃ¤tsgrad einer RentenbezÃ¼gerin oder eines RentenbezÃ¼gers erheblich, so wird die Rente von Amtes wegen oder auf Gesuch hin fÃ¼r die Zukunft entsprechend erhÃ¶ht, herabgesetzt oder aufgehoben (Art. 17 Abs. 1 ATSG). Anlass zur Rentenrevision gibt jede wesentliche Ã�nderung in den tatsÃ¤chlichen VerhÃ¤ltnissen, die geeignet ist, den InvaliditÃ¤tsgrad und damit den Rentenanspruch zu beeinflussen. Insbesondere ist die Rente nicht nur bei einer wesentlichen Ã�nderung des Gesundheitszustandes, sondern auch dann revidierbar, wenn sich die erwerblichen Auswirkungen des an sich gleich gebliebenen Gesundheitszustandes erheblich verÃ¤ndert haben (BGE 130 V 343 Erw. 3.5 S. 349 mit Hinweisen). Dagegen stellt die bloss unterschiedliche Beurteilung der Auswirkungen eines im Wesentlichen unverÃ¤ndert gebliebenen Gesundheitszustandes auf die ArbeitsfÃ¤higkeit fÃ¼r sich allein genommen keinen Revisionsgrund im Sinne von Art. 17 Abs. 1 ATSG dar. Zeitliche Vergleichsbasis fÃ¼r die Beurteilung einer anspruchserheblichen Ã�nderung des InvaliditÃ¤tsgrades bilden die letzte rechtskrÃ¤ftige VerfÃ¼gung oder der letzte rechtskrÃ¤ftige Einspracheentscheid, welche oder welcher auf einer materiellen PrÃ¼fung des Rentenanspruchs mit rechtskonformer SachverhaltsabklÃ¤rung, BeweiswÃ¼rdigung und InvaliditÃ¤tsbemessung beruht (BGE 133 V 108; vgl. auch BGE 130 V 71 Erw. 3.2.3 S. 75 ff; Urteil des Bundesgerichts in Sachen A. vom 26. MÃ¤rz 2010, 9C_438/2009, Erw. 1 mit Hinweisen).
1.5Â Â Â Â  Wurde eine Rente oder eine HilflosenentschÃ¤digung wegen eines zu geringen InvaliditÃ¤tsgrades oder wegen fehlender Hilflosigkeit verweigert, so wird nach Art. 87 Abs. 4 der Verordnung Ã¼ber die Invalidenversicherung (IVV) eine neue Anmeldung nur geprÃ¼ft, wenn die Voraussetzungen gemÃ¤ss Abs. 3 dieser Bestimmung erfÃ¼llt sind. Danach ist im Revisionsgesuch glaubhaft zu machen, dass sich der Grad der InvaliditÃ¤t oder der Hilflosigkeit oder die HÃ¶he des invaliditÃ¤tsbedingten Betreuungsaufwandes der versicherten Person in einer fÃ¼r den Anspruch erheblichen Weise geÃ¤ndert hat. Tritt die Verwaltung auf die Neuanmeldung ein, so hat sie die Sache materiell abzuklÃ¤ren und sich zu vergewissern, ob die von der versicherten Person glaubhaft gemachte VerÃ¤nderung des InvaliditÃ¤tsgrades oder der Hilflosigkeit auch tatsÃ¤chlich eingetreten ist; sie hat demnach in analoger Weise wie bei einem Revisionsfall nach Art. 17 Abs. 1 ATSG vorzugehen (vgl. dazu BGE 130 V 71; AHI 1999 S. 84 Erw. 1b mit Hinweisen; vgl. auch AHI 2000 S. 309 Erw. 1b mit Hinweisen). Stellt sie fest, dass der InvaliditÃ¤tsgrad oder die Hilflosigkeit seit Erlass der frÃ¼heren rechtskrÃ¤ftigen VerfÃ¼gung keine VerÃ¤nderung erfahren hat, so weist sie das neue Gesuch ab. Andernfalls hat sie zunÃ¤chst noch zu prÃ¼fen, ob die festgestellte VerÃ¤nderung genÃ¼gt, um nunmehr eine anspruchsbegrÃ¼ndende InvaliditÃ¤t oder Hilflosigkeit zu bejahen, und hernach zu beschliessen. Im Beschwerdefall obliegt die gleiche materielle PrÃ¼fungspflicht auch dem Gericht (BGE 130 V 75 Erw. 3.2.2 und 3.2.3, 117 V 198 Erw. 3a, 109 V 115 Erw. 2b).
E. 2.1
2.1.1Â Â  GemÃ¤ss dem Arztbericht von Dr. A.___ vom 25. Januar 2008 (Urk 8/13) leidet der BeschwerdefÃ¼hrer unter einer AnpassungsstÃ¶rung mit BeeintrÃ¤chtigung anderer GefÃ¼hle (ICD-10 F43.23). Ohne Auswirkung auf die ArbeitsfÃ¤higkeit bestehe ausserdem eine SchmerzverarbeitungsstÃ¶rung (allgemeine diffuse KÃ¶rperschmerzen, besonders im RÃ¼cken und an den Knien). In seiner bisherigen TÃ¤tigkeit sei der BeschwerdefÃ¼hrer seit dem 25. MÃ¤rz 2006 bis auf Weiteres zu 100 % arbeitsunfÃ¤hig. In behinderungsangepasster TÃ¤tigkeit sei er zu 50 % arbeitsfÃ¤hig. Der BeschwerdefÃ¼hrer sei in E.___ geboren und in normalen FamilienverhÃ¤ltnissen aufgewachsen. Er sei mit einer Landsfrau verheiratet, welche krank sei und mit den Kindern in E.___ lebe. Der BeschwerdefÃ¼hrer sei 1981 in die Schweiz gekommen und habe bei verschiedenen Firmen gearbeitet. Eine seit 2006 vorhandene SchmerzstÃ¶rung habe bis anhin nicht erfolgreich behandelt werden kÃ¶nnen. Es stelle sich die Frage, ob eine somatoforme Ausweitung oder eine anhaltende somatoforme SchmerzstÃ¶rung bestehe. Die stÃ¤ndige Verschlimmerung bis hin zur Hilflosigkeit, die ungenÃ¼gende Bereitschaft des BeschwerdefÃ¼hrers, im Rahmen seiner MÃ¶glichkeiten auch zu Hause einen Beitrag zu leisten, und die klare Forderung und Fixierung auf eine Rentenleistung sprÃ¤chen aber eher fÃ¼r eine Symptomausweitung. Manchmal demonstriere der BeschwerdefÃ¼hrer kognitive EinschrÃ¤nkungen und er wirke bewusst aggraviert. Andererseits bestÃ¼nden mittlerweile erhebliche psychosoziale, insbesondere familiÃ¤re Probleme mit AbhÃ¤ngigkeit von den Institutionen.
2.1.2Â Â  Am 18. Mai 2009 (Urk. 8/45) teilte Dr. A.___ der Beschwerdegegnerin mit, dass er keinen aktuellen Bericht abgeben kÃ¶nne, da er den BeschwerdefÃ¼hrer das letzte Mal am 9. Oktober 2008 gesehen habe.
E. 2.2
2.2.1Â Â  Laut dem Bericht von Dr. B.___ vom 24. Januar 2008 (Urk. 8/14/1-7) leidet der BeschwerdefÃ¼hrer an einem panvertebralen Syndrom bei schweren degenerativen VerÃ¤nderungen der gesamten WirbelsÃ¤ule und RÃ¼ckenfehlhaltung, Arthrose an beiden Handgelenken, SensibilitÃ¤tsstÃ¶rung an beiden Unterschenkeln und einer mittelschweren bis schweren Depression. Es habe keine therapeutische Massnahme Erfolg gezeitigt. Die multiplen Beschwerden seien schwer therapieresistent und begÃ¼nstigten die reaktive Komponente der Depression. Der BeschwerdefÃ¼hrer sei Ã¼berfordert mit den alltÃ¤glichen Verrichtungen, habe sich zurÃ¼ckgezogen, was eine generelle Verunsicherung zur Folge habe, und er kÃ¶nne die Ressourcen nicht regenerieren. Er sei hilflos geworden und vÃ¶llig abhÃ¤ngig von seiner Familie. Dazu komme die Belastung durch die schwere Krankheit seiner im Ausland lebenden Ehefrau. Der BeschwerdefÃ¼hrer werde auf lange Sicht zu 100 % arbeitsunfÃ¤hig sein, auch fÃ¼r eine leichte TÃ¤tigkeit. Es werde Antrag auf eine 100 % Rente gestellt.
2.2.2Â Â  In seiner Stellungnahme vom 27. April 2009 (Urk. 8/40) fÃ¼hrte Dr. B.___ aus, der kÃ¶rperliche wie auch psychische Zustand des BeschwerdefÃ¼hrers habe sich seit der letzten IV-VerfÃ¼gung massiv verschlechtert. Er leide unter diversen chronischen Schmerzen und einer dadurch bedingten Depression und AngstzustÃ¤nden. Der BeschwerdefÃ¼hrer lebe total isoliert und zurÃ¼ckgezogen. Er leide unter Stimmungsschwankungen, Antriebslosigkeit und Hoffnungslosigkeit. Nach der letzten Rentenablehnung habe er im Projekt G.___ der Koordinationsstelle fÃ¼r Arbeitsprojekte teilgenommen. Die leichte, angepasste TÃ¤tigkeit zu 50 % sei wegen der kÃ¶rperlichen und psychischen Beschwerden gescheitert. Der BeschwerdefÃ¼hrer sei nach wie vor zu 100 % arbeitsunfÃ¤hig, auch fÃ¼r leichte, angepasste TÃ¤tigkeiten.
2.2.3Â Â  Im Bericht vom Mai 2009 (Urk. 8/44/1-5) hielt Dr. B.___ daran fest, dass der BeschwerdefÃ¼hrer weiterhin zu 100 % arbeitsunfÃ¤hig sei und er keiner TÃ¤tigkeit mehr nachgehen kÃ¶nne.Â
E. 2.3
2.3.1Â Â  Dr. C.___ kam im psychiatrischen Gutachten vom 10. Juli 2008 (Urk. 8/24/2-10) zum Ergebnis, dass der BeschwerdefÃ¼hrer unter seit Jahren zunehmenden VerÃ¤nderungen des Skeletts, insbesondere im LWS-Bereich, leide und dadurch in seiner ArbeitsfÃ¤higkeit eingeschrÃ¤nkt werde. Ohne Auswirkungen auf die ArbeitsfÃ¤higkeit bestÃ¼nden ausserdem ein Status nach Inguinalhernienoperation ca. 2002, BefindlichkeitsstÃ¶rungen bzw. Symptome aus dem depressiven und psychovegetativen Spektrum mit Beginn infolge der Arbeitslosigkeit, Differentialdiagnose: AnpassungsstÃ¶rung mit BeeintrÃ¤chtigung anderer GefÃ¼hle (ICD-10 F43.23). In angepasster TÃ¤tigkeit sei der BeschwerdefÃ¼hrer zu 100 % arbeitsfÃ¤hig. Im Rahmen seiner kognitiven FÃ¤higkeiten seien alle TÃ¤tigkeiten zumutbar, EinschrÃ¤nkungen gebe es lediglich fÃ¼r rÃ¼ckenbelastende TÃ¤tigkeiten. Aus psychischer Sicht seien allenfalls der niedrige Bildungsgrad und die mangelnden Deutschkenntnisse limitierend. Der BeschwerdefÃ¼hrer selbst gebe an, wieder arbeiten zu kÃ¶nnen, lediglich bei schweren Lasten kÃ¶nne er nicht die notwendigen Leistungen erbringen.
2.3.2Â Â  Im Verlaufsgutachten vom 22. Dezember 2009 (Urk. 8/57) hielt Dr. C.___ fest, er habe im Vergleich zur Begutachtung im MÃ¤rz 2008 keine wesentliche Ã�nderung feststellen kÃ¶nnen. Es imponierten die vom BeschwerdefÃ¼hrer gravierend erlebten StÃ¶rungen im Rahmen seiner andauernden und im Verlauf progredienten Schmerzproblematik. Ein von der Schmerzsymptomatik zu unterscheidendes bzw. vom Grundleiden abzugrenzendes und verselbstÃ¤ndigtes psychiatrisches Syndrom liege nicht vor. VerstÃ¤rkte Auswirkungen auf die ArbeitsfÃ¤higkeit hÃ¤tten sich nicht ergeben.
2.4Â Â Â Â  GemÃ¤ss dem Bericht von Dr. med. F.___, Spezialarzt FMH fÃ¼r Rheumatologie und Physikalische Medizin, vom 9. Oktober 2008 (Urk. 8/44/7-8) leidet der BeschwerdefÃ¼hrer unter einem unklaren multilokalen Schmerzsyndrom bei panvertebralem Syndrom, Polyarthralgie und dringendem Verdacht auf Somatisierung bei Depression sowie einer Depression anamnestisch unter psychiatrischer Therapie. Die ganze Schmerzsymptomatik sei aus somatischer Sicht nicht erklÃ¤rbar. Es stehe eine psychosomatische Komponente im Vordergrund. Aus rein somatischer Sicht bestehe kein Gebrechen, welches eine InvaliditÃ¤t bedinge. FÃ¼r eine behinderungsangepasste TÃ¤tigkeit sei der BeschwerdefÃ¼hrer zu 100 % arbeitsfÃ¤hig. In wie weit aus psychiatrischer Sicht eine ArbeitsunfÃ¤higkeit bestehe, mÃ¼sse offen gelassen werden.
2.5Â Â Â Â  Dr. D.___ fÃ¼hrte in seiner Stellungnahme vom 29. April 2009 (Urk. 8/42) aus, es liege beim BeschwerdefÃ¼hrer eine depressive Episode von mindestens mittlerer Schwere vor. Das psychiatrische Syndrom sei hier nicht einfach nur als Begleiteffekt einer SchmerzverarbeitungsstÃ¶rung zu verstehen, sondern es sei durch seinen Schweregrad zu einem zusÃ¤tzlich limitierenden Leiden geworden. Nach dem gegenwÃ¤rtigen Stand resultiere nur noch eine geringe RestarbeitsfÃ¤higkeit. Eine Arbeit in der freien Wirtschaft sei dem BeschwerdefÃ¼hrer aus gesundheitlichen GrÃ¼nden nicht mÃ¶glich. Sollte die Symptomatik anhalten, so sei dauerhaft eine ArbeitsunfÃ¤higkeit von Ã¼ber 50 % zu erwarten. GegenwÃ¤rtig liege sie bei 80 % in der bisherigen und bei 75 % in einer behinderungsangepassten TÃ¤tigkeit.
E. 3
3.1Â Â Â Â  Strittig und zu prÃ¼fen ist die Frage, ob sich der Gesundheitszustand des BeschwerdefÃ¼hrers seit der rentenabweisenden VerfÃ¼gung vom 29. September 2008 (Urk. 8/30) bis zum Erlass der vorliegend angefochtenen VerfÃ¼gung am 1. November 2010 in anspruchsrelevanter Weise verschlechtert hat.
3.2Â Â Â Â  GemÃ¤ss der EinschÃ¤tzung von Dr. B.___ ist nach dem 29. September 2008 eine massive Verschlechterung eingetreten. Es ist jedoch zu berÃ¼cksichtigen, dass sich Dr. B.___ bereits im Bericht vom 24. Januar 2008 dahingehend geÃ¤ussert hat, dass der BeschwerdefÃ¼hrer auf lange Sicht zu 100 % arbeitsunfÃ¤hig sei und deshalb Anspruch auf eine ganze Rente habe. Dr. B.___ konnte denn auch im Wesentlichen keine zusÃ¤tzlichen Diagnosen stellen, sondern hielt einfach fest, dass die Schmerzen des BeschwerdefÃ¼hrers wesentlich zugenommen und sich ausgebreitet hÃ¤tten. Diese hielt Dr. B.___ aber bereits im Januar 2008 fÃ¼r derart gravierend, dass er dem BeschwerdefÃ¼hrer keine ErwerbstÃ¤tigkeit mehr als zumutbar erachtete. Es ist jedoch Dr. B.___ nicht gelungen, fÃ¼r die vom BeschwerdefÃ¼hrer geklagten Schmerzen objektive GrÃ¼nde zu finden. Die von Dr. B.___ veranlassten RÃ¶ntgenaufnahmen der LWS am 18. MÃ¤rz 2009 (Urk. 8/44/6) ergaben zwar einen abklÃ¤rungswÃ¼rdigen Befund im ISG rechts, der Verdacht auf einen entzÃ¼ndlichen Prozess konnte jedoch in der Folge mit einem MRI vom 7. Mai 2010 (Urk. 8/61) ausgeschlossen werden. Somit war auf den RÃ¶ntgenaufnahmen der LWS lediglich eine linkskonvexe Skoliose bei ansonsten fehlenden Zeichen weiterer degenerativen VerÃ¤nderungen ersichtlich. Zu berÃ¼cksichtigen ist im Weiteren auch, dass der Rheumatologe Dr. F.___ bei seinen Untersuchungen am 9. Oktober 2008 (Urk. 8/44/7-8) keine somatische ErklÃ¤rung fÃ¼r die Schmerzsymptomatik des BeschwerdefÃ¼hrers finden konnte. Vielmehr stellte Dr. F.___ eine Inkonsistenz zwischen der klinischen Untersuchung und der spontan durchgefÃ¼hrten Beweglichkeit, z.B. beim An- und Ausziehen oder Drehen auf der Liege fest.
3.3Â Â Â Â  Was die psychische BeeintrÃ¤chtigung des BeschwerdefÃ¼hrers anbelangt, so ist festzuhalten, dass die Beschwerdegegnerin bei der VerfÃ¼gung vom 29. September 2008 gestÃ¼tzt auf die gutachterliche Beurteilung von Dr. C.___ davon ausgegangen ist, dass diesbezÃ¼glich keine EinschrÃ¤nkung der ArbeitsfÃ¤higkeit besteht. Dr. C.___ hat den BeschwerdefÃ¼hrer erneut untersucht und dabei einen unverÃ¤nderten Gesundheitszustand ohne verstÃ¤rkte Auswirkungen auf die ArbeitsfÃ¤higkeit festgestellt (Urk. 8/57/4). Bei der EinschÃ¤tzung von Dr. D.___ handelt es sich mitunter lediglich um eine andere Beurteilung des gleichen Sachverhaltes. Es ist aus seinen AusfÃ¼hrungen auch nicht ersichtlich, inwiefern seit dem 29. September 2008 eine Verschlechterung des psychischen Gesundheitszustands eingetreten sein soll. Wie die Beschwerdegegnerin ausserdem zu Recht geltend macht, stellt die von Dr. D.___ diagnostizierte mittelschwere depressive Episode rechtsprechungsgemÃ¤ss keine von depressiven VerstimmungszustÃ¤nden klar unterscheidbare andauernde Depression im Sinne eines verselbstÃ¤ndigten Gesundheitsschadens dar, die unabhÃ¤ngig von einer somatoformen SchmerzstÃ¶rung als erhebliche psychische KomorbiditÃ¤t ausnahmsweise auf die Unzumutbarkeit einer willentlichen SchmerzÃ¼berwindung schliessen liesse (vgl. etwa Urteil des Bundesgerichts 9C_749/2010 vom 23. November 2010, E. 4.3, mit Hinweisen). Ebenso ist mit der Beschwerdegegnerin bezÃ¼glich der Berichte der behandelnden Ã�rzte darauf hinzuweisen, dass bei deren EinschÃ¤tzungen der ArbeitsfÃ¤higkeit der Erfahrungstatsache Rechnung zu tragen ist, dass sie mitunter im Hinblick auf ihre auftragsrechtliche Vertrauensstellung in ZweifelsfÃ¤llen eher zu Gunsten ihrer Patientinnen und Patienten aussagen (BGE 125 V 353 Erw. 3b/cc).
3.4Â Â Â Â Â Â Â Â  Insgesamt ergibt sich damit, dass seit dem 29. September 2008 keine wesentliche Verschlechterung des Gesundheitszustandes eingetreten ist. Dem BeschwerdefÃ¼hrer ist es zumutbar, seine Schmerzen zu Ã¼berwinden und einer behinderungsangepassten TÃ¤tigkeit wie z.B. Verpackungsarbeiten, Kleinmontage, Maschinenbedienung oder leichten Betriebsarbeiten zu 100 % nachzugehen.
E. 4
4.1Â Â Â Â Â Â Â Â  GrundsÃ¤tzlich ist auch beim Einkommensvergleich seit dem 29. September 2008 keine wesentliche VerÃ¤nderung eingetreten. Wie die Beschwerdegegnerin in der Beschwerdeantwort vom 19. Januar 2011 (Urk. 7) zu Recht ausfÃ¼hrt, ist sie jedoch bereits in der VerfÃ¼gung vom 29. September 2008 zu Unrecht davon ausgegangen, dass der BeschwerdefÃ¼hrer ohne Eintritt des Gesundheitsschadens weiterhin bei der Firma Y.___ tÃ¤tig wÃ¤re, wurde doch dieses ArbeitsverhÃ¤ltnis aus wirtschaftlichen und betriebsorganisatorischen GrÃ¼nden aufgelÃ¶st, wobei der BeschwerdefÃ¼hrer laut den Angaben des Arbeitgebers bis zur Beendigung des ArbeitsverhÃ¤ltnisses am 31. Juli 2005 alle Anforderungen problemlos erfÃ¼llen konnte (Urk. 8/11/6). Es ist deshalb Ã¼bereinstimmend mit der Beschwerdegegnerin stattdessen der Durchschnittslohn fÃ¼r mÃ¤nnliche Arbeitnehmer im Wirtschaftszweig "PersÃ¶nliche Dienstleistungen" im Privaten Sektor im Anforderungsniveau 1 + 2 gemÃ¤ss Tabelle TA1 Ziffer 93 der Lohnstrukturerhebungen des Bundesamtes fÃ¼r Statistik (LSE) 2008 in der HÃ¶he von Fr. 65'769.60 als Valideneinkommen einzusetzen (vgl. Urk. 7 S. 3).
4.2Â Â Â Â  FÃ¼r die Bestimmung des Invalideneinkommens ist primÃ¤r von der beruflich-erwerblichen Situation auszugehen, in welcher die versicherte Person konkret steht. Ist kein solches tatsÃ¤chlich erzieltes Erwerbseinkommen gegeben, namentlich weil die versicherte Person nach Eintritt des Gesundheitsschadens keine oder jedenfalls keine ihr an sich zumutbare neue ErwerbstÃ¤tigkeit aufgenommen hat, so kÃ¶nnen nach der Rechtsprechung TabellenlÃ¶hne gemÃ¤ss den vom Bundesamt fÃ¼r Statistik periodisch herausgegebenen Lohnstrukturerhebungen (LSE) herangezogen werden (BGE 126 V 76 f. Erw. 3b/aa und bb, vgl. auch BGE 129 V 475 Erw. 4.2.1). FÃ¼r die InvaliditÃ¤tsbemessung wird praxisgemÃ¤ss auf die standardisierten BruttolÃ¶hne (Tabellengruppe A) abgestellt (BGE 129Â  V 476 Erw. 4.2.1 mit Hinweis), wobei jeweils vom so genannten Zentralwert (Median) auszugehen ist. Bei der Anwendung der Tabellengruppe A gilt es ausserdem zu berÃ¼cksichtigen, dass ihr generell eine Arbeitszeit von 40 Wochenstunden zugrunde liegt, welcher Wert etwas tiefer ist als die bis 1998 betriebsÃ¼bliche durchschnittliche Arbeitszeit von wÃ¶chentlich 41,9 Stunden, seit 2008 von 41,6 Stunden (1999-2000 von 41,8 Stunden; 2001-2003 von 41,7 Stunden; 2004-2005 von 41,6 Stunden; 2006-2007 von 41,7 Stunden) (Die Volkswirtschaft 10-2009 S. 90 Tabelle B9.2; BGE 129 V 484 Erw. 4.3.2, 126 V 77 f. Erw. 3b/bb, 124 V 322 Erw. 3b/aa; AHI 2000 S. 81 Erw. 2a).
Â Â Â Â Â Â Â Â  Wird das Invalideneinkommen auf der Grundlage von statistischen Durchschnittswerten ermittelt, ist der entsprechende Ausgangswert allenfalls zu kÃ¼rzen. Mit dem sogenannten Leidensabzug wurde ursprÃ¼nglich berÃ¼cksichtigt, dass versicherte Personen, welche in ihrer letzten TÃ¤tigkeit kÃ¶rperliche Schwerarbeit verrichteten und nach Eintritt des Gesundheitsschadens auch fÃ¼r leichtere Arbeiten nurmehr beschrÃ¤nkt einsatzfÃ¤hig sind, in der Regel das entsprechende durchschnittliche Lohnniveau gesunder Hilfsarbeiter nicht erreichen. Der ursprÃ¼nglich nur bei Schwerarbeitern zugelassene Abzug entwickelte sich in der Folge zu einem allgemeinen behinderungsbedingten Abzug, wobei die Rechtsprechung dem Umstand Rechnung trug, dass auch weitere persÃ¶nliche und berufliche Merkmale der versicherten Person wie Alter, Dauer der BetriebszugehÃ¶rigkeit, NationalitÃ¤t oder Aufenthaltskategorie sowie BeschÃ¤ftigungsgrad Auswirkungen auf die HÃ¶he des Lohnes haben kÃ¶nnen. Ein Abzug soll aber nicht automatisch, sondern nur dann erfolgen, wenn im Einzelfall Anhaltspunkte dafÃ¼r bestehen, dass die versicherte Person wegen eines oder mehrerer dieser Merkmale ihre gesundheitlich bedingte (Rest-)ArbeitsfÃ¤higkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nur mit unterdurchschnittlichem Einkommen verwerten kann. Bei der Bestimmung der HÃ¶he des Abzuges ist der Einfluss aller in Betracht fallenden Merkmale auf das Invalideneinkommen unter WÃ¼rdigung der UmstÃ¤nde im Einzelfall gesamthaft zu schÃ¤tzen und insgesamt auf hÃ¶chstens 25 % des Tabellenlohnes zu begrenzen (vgl. zum Ganzen BGE 126 V 75). Dabei ist zu beachten, dass allfÃ¤llige bereits bei der Parallelisierung der Vergleichseinkommen mitverantwortliche invaliditÃ¤tsfremde Faktoren im Rahmen des sogenannten Leidensabzuges nicht nochmals berÃ¼cksichtigt werden dÃ¼rfen (BGE 134 V 322 Erw. 5.2).
4.3Â Â Â Â  Der Zentralwert fÃ¼r die mit einfachen und repetitiven Aufgaben (Anforderungsniveau 4) beschÃ¤ftigten MÃ¤nner betrug im Jahre 2008 im privaten Sektor Fr. 4'806.-- pro Monat bei 40 Arbeitsstunden pro Woche (LSE 2008, Tabelle TA1, S. 26), was unter BerÃ¼cksichtigung einer betriebsÃ¼blichen Arbeitszeit von 41,6 Stunden pro Woche ein hypothetisches Einkommen von monatlich Fr. 4'998.25 bzw. Fr. 59'979.-- pro Jahr (mal 12) ergibt. Den generellen EinschrÃ¤nkungen auch in einer HilfsarbeitertÃ¤tigkeit und dem fortgeschrittenen Alter des BeschwerdefÃ¼hrers hat die Beschwerdegegnerin mit einem Abzug von 10 % Rechnung getragen, was als angemessen erscheint. Insbesondere ist darauf hinzuweisen, dass der BeschwerdefÃ¼hrer Ã¼ber gute mÃ¼ndliche Deutschkenntnisse verfÃ¼gt und aufgrund seiner beruflichen Erfahrung und den absolvierten Weiterbildungen durchaus in der Lage ist, anspruchsvollere HilfsarbeitertÃ¤tigkeiten zu verrichten (vgl. Urk. 8/2/1). Das Invalideneinkommen belÃ¤uft sich damit auf Fr. 53'981.--. Verglichen mit dem Valideneinkommen von Fr. 65'769.60 ergibt sich eine Einkommenseinbusse von Fr. 11'788.60 bzw. rund 18 %. Der BeschwerdefÃ¼hrer hat damit keinen Anspruch auf eine Invalidenrente, was im Ã�brigen selbst dann der Fall wÃ¤re, wenn beim Invalideneinkommen der maximal mÃ¶gliche Abzug von 25 % vom Tabellenlohn vorgenommen wÃ¼rde.
5.Â Â Â Â Â Â Â Â  Zusammenfassend ist die Beschwerdegegnerin demnach zu Recht zum Ergebnis gelangt, dass sich der Gesundheitszustand des BeschwerdefÃ¼hrers und die damit verbundene eingeschrÃ¤nkte ErwerbsfÃ¤higkeit seit dem 29. September 2008 nicht wesentlich verschlechtert haben, weshalb die Beschwerde abzuweisen ist.
E. 6
6.1Â Â Â Â  GemÃ¤ss Art. 69 Abs. 1 bis IVG (in der seit dem 1. Juli 2006 gÃ¼ltigen Fassung) ist abweichend von Art. 61 lit. a ATSG das Beschwerdeverfahren bei Streitigkeiten um die Bewilligung oder die Verweigerung von IV-Leistungen vor dem kantonalen Versicherungsgericht kostenpflichtig. Die Kosten werden nach dem Verfahrensaufwand und unabhÃ¤ngig vom Streitwert im Rahmen von 200-1000 Franken festgelegt.
Â Â Â Â Â Â Â Â  Die Gerichtskosten sind auf Fr. 800.-- festzusetzen und dem BeschwerdefÃ¼hrer aufzuerlegen, zufolge GewÃ¤hrung der unentgeltlichen ProzessfÃ¼hrung jedoch einstweilen auf die Gerichtskasse zu nehmen.
6.2Â Â Â Â Â Â Â Â  AusgangsgemÃ¤ss ist der unentgeltliche Rechtsvertreter des BeschwerdefÃ¼hrers, Rechtsanwalt Engeli, aus der Gerichtskasse zu entschÃ¤digen. Mit Honorarnote vom 3. Februar 2012 hat Rechtsanwalt Engeli einen Aufwand von 6,25 Stunden geltend gemacht (Urk. 23). Dies erscheint als den UmstÃ¤nden des Falles angemessen. Die EntschÃ¤digung ist damit wie beantragt auf Fr. 1'350.-- (inkl. Barauslagen und MWSt) festzulegen.
6.3Â Â Â Â  Kommt der BeschwerdefÃ¼hrer kÃ¼nftig in gÃ¼nstige wirtschaftliche VerhÃ¤ltnisse, so kann ihn das Gericht zur Nachzahlung der Auslagen fÃ¼r die unentgeltliche Rechtspflege verpflichten (Â§ 16 Abs. 4 des Gesetzes Ã¼ber das Sozialversicherungsgericht [GSVGer]).
Das Gericht erkennt:
1.Â Â Â Â Â Â Â Â  Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.Â Â Â Â Â Â Â Â  Die Gerichtskosten von Fr. 800.-- werden dem BeschwerdefÃ¼hrer auferlegt, zufolge GewÃ¤hrung der unentgeltlichen ProzessfÃ¼hrung jedoch einstweilen auf die Gerichtskasse genommen. Der BeschwerdefÃ¼hrer wird auf Â§ 16 Abs. 4 GSVGer hingewiesen.
3.Â Â Â Â Â Â Â Â  Der unentgeltliche Rechtsvertreter des BeschwerdefÃ¼hrers, Rechtsanwalt Georg Engeli, Winterthur, wird mit Fr. 1'350.-- (inkl. Barauslagen und MWSt) aus der Gerichtskasse entschÃ¤digt. Der BeschwerdefÃ¼hrer wird auf Â§ 16 Abs. 4 GSVGer hingewiesen.
4.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Zustellung gegen Empfangsschein an:
- Rechtsanwalt Georg Engeli
- Sozialversicherungsanstalt des Kantons ZÃ¼rich, IV-Stelle
- Bundesamt fÃ¼r Sozialversicherungen
sowie an:
- Gerichtskasse
5.Â Â Â Â Â Â Â Â  Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit der Zustellung beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht werden (Art. 82 ff. in Verbindung mit Art. 90 ff. des Bundesgesetzes Ã¼ber das Bundesgericht, BGG). Die Frist steht wÃ¤hrend folgender Zeiten still: vom siebten Tag vor Ostern bis und mit dem siebten Tag nach Ostern, vom 15. Juli bis und mit 15. August sowie vom 18. Dezember bis und mit dem 2. Januar (Art. 46 BGG).
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Die Beschwerdeschrift ist dem Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, zuzustellen.
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren BegrÃ¼ndung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des BeschwerdefÃ¼hrers oder seines Vertreters zu enthalten; der angefochtene Entscheid sowie die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit die Partei sie in HÃ¤nden hat (Art. 42 BGG).
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